
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/11/21 7Ob661/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1985

Norm

JN §104 H

KSchG §14 Abs2

Rechtssatz

Diese Zuständigkeit muß im Anwaltsprozeß ausdrücklich eingewendet werden und kann, ohne daß auf sie verwiesen

wurde, auch dann nicht mehr von Amts wegen aufgegri8en werden, wenn der Beklagte die Unzuständigkeit wegen

eines anderen Tatbestandes einwendet.
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